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Teil  1  Verein

�    1         Name und Sitz

Der Verein ist Rechtsnachfolger des im Jahre 1903 gegr�ndeten Arbeiter  
Gesangvereins Concordia und f�hrt seit 1974 den Namen

„Gesangverein CONCORDIA Rossdorf“
Er hat seinen Sitz in: 63486 Bruchk�bel (Stadtteil Rossdorf)

�     2 Verbandszugeh�rigkeit

Der Verein ist Mitglied des S�ngerkreises Hanau Stadt und Land im Hessischen
Chorverband – HCV Mitglied im  im  Deutschen Chorverband - DCV.

�     3        Zweck  

3.1 Zweck des Vereins ist die ausschlie�liche und unmittelbare Pflege und F�rderung 
des Liedgutes und des Laienchorgesanges. Durch regelm��ige, w�chentliche 
Chorproben der aktiven Mitglieder sowie kulturelle Veranstaltungen in der 
�ffentlichkeit soll der Zweck erf�llt werden. 

3.2 Er ist Parteipolitisch neutral, r�umt allen Personen die gleichen Rechte ein und 
vertritt den Grundsatz religi�ser und weltanschaulicher Toleranz.

3.3       F�r eventuelle Kinder- und Jugendgruppen des Vereins gilt der Verein als 
Organisation der Jugendpflege. 

�     4        Gemeinn�tzigkeit

4.1       Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „Steuerbeg�nstigte Zwecke“ der jeweils g�ltigen 
Abgabenordnung. 

4.2       Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

4.3       Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsgem��en Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4.4       Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K�rperschaft fremd sind, 
oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden. Alle Inhaber 
von Vereins�mtern sind ehrenamtlich t�tig.

Teil  2   Mitgliedschaft
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�    5        Mitgliedschaft

Der Verein umfasst:
Aktive Mitglieder   - (in den verschiedenen Chorgruppen)
Passive  (f�rdernde) Mitglieder
Ehrenmitglieder

�    6        Erwerb der Mitgliedschaft

6.1         Mitglied des Vereins k�nnen alle Personen werden, welche die Satzung des Vereins 
anerkennen. Die Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand nach vorheriger 
schriftlicher Anmeldung. Die Eintrittserkl�rung eines Minderj�hrigen bedarf der 
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

6.2         Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 1. Tag jenes Monats, in  dem die 
Eintrittserkl�rung erfolgte.  

�     7        Rechte der Mitglieder

7.1       Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und die Einrichtungen des Vereins gemeinschaftlich mit den anderen Mitgliedern 
zu benutzen. 

7.2       Das Stimm- und Vorschlagsrecht in der Mitgliederversammlung besitzen alle
Mitglieder nach Vollendung des 16. Lebensjahres. Nach dem vollendeten 18. 
Lebensjahr ist ein Mitglied w�hlbar f�r die Organe des Vereins.

7.3       Jedem Mitglied, das sich in seinen Rechten verletzt f�hlt, steht das Recht der 
Beschwerde an den Vorstand zu, welche in der n�chstfolgenden Vorstandsitzung zu 
behandeln ist.

�     8         Pflichten der Mitglieder

8.1       Die aktiven Mitglieder sind gehalten, an den Chorproben und sonstigen 
gesanglichen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen. Die Grunds�tze zur 
Vereinskleidung sind zu beachten (Bei Austritt oder Wechsel in die Passivit�t 
R�ckgabe der Vereinskleidung).

8.2       S�mtliche Mitglieder des Vereins sind an die Beschl�sse der Organe sowie an die 
Vereinssatzung gebunden. Die Mitgliederbeitr�ge sind regelm��ig unter Beachtung 
des � 9 zu begleichen. 

�   9         Beitr�ge
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9.1       Der Verein erhebt einen Mitgliedsbeitrag, dessen H�he den jeweiligen finanziellen 
Erfordernissen angepasst werden soll. Hierzu ist eine separate Beitragsordnung 
erstellt die nicht Bestandteil dieser Satzung ist. Die H�he des Beitrages muss von 
der Jahreshauptversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

9.2       Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende k�nnen auf eigenen Wunsch von der 
Beitragspflicht befreit werden.

9.3       Der Vorstand ist berechtigt, in besonderen F�llen eine Beitragerm��igung oder 
-befreiung zu gestatten.

9.4       Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat der Mitgliedschaft und endet im Falle 
des Austritts erst zum Ablauf des Gesch�ftsjahres.

�   10 Haftung gegen�ber Mitgliedern

Der Verein haftet gegen�ber seinen Mitgliedern nicht f�r etwa eingetretene Unf�lle, 
Diebst�hle oder sonstige Forderungen bei Veranstaltungen oder �bungsstunden, 
soweit diese Anspr�che eine eventuelle Versicherungsabdeckung �berschreiten.

�   11         Ehrungen

11.1 Der HVC – Hessischer Chorverband und DCV – Deutscher Chorverband sowie 
andere �ffentliche Kulturtr�ger, f�hren Ehrungen f�r Mitgliedschaft oder 
besondere Verdienste durch. Mitglieder, welche die jeweils festgelegten Kriterien 
erf�llen, sind an diese Institutionen zu melden.

11.2       F�r au�ergew�hnliche Verdienste um den Gesang im Allgemeinen oder um den 
Verein im Besonderen kann vom Verein die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.
Nach erfolgter Ehrung f�r 50 j�hrige Mitgliedschaft durch den HCV erfolgt die 
Ehrenmitgliedschaft automatisch.

11.3       Zum Ehrenvorsitzenden kann ein langj�hriger Vorsitzender des Vereins ernannt 
werden.

11.4 Die Ernennung von Ehrenmitgliedern mit besonderen Verdiensten um den Verein
und von Ehrenvorsitzenden kann von der Jahreshauptversammlung mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder auf Vorschlag des 
Vorstandes beschlossen.

�   12        Beendigung der Mitgliedschaft

12.1       Die Mitgliedschaft endet:
durch Tod,
durch freiwilligen Austritt, (Austrittserkl�rung)
durch Ausschluss,
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12.2       Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Anzeige an den Vorstand und 
wird mit Ende des Kalenderjahres rechtswirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt 
das ausscheidende Mitglied zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet.

12.3 Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn es gegen die 
Vereinsinteressen gr�blich versto�en hat. Der Ausschluss ist auch gerechtfertigt, 
wenn ein Versto� gegen � 3 Absatz 2 und/ oder � 8 vorliegt.

12.4      Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch den Vorstand unter Hinzuziehung 
des �ltestenrates.

12.5      Beim Ausscheiden, Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes erl�schen jegliche 
Rechte an den Verein und das Vereinsverm�gen; es bleibt jedoch dem Verein f�r 
alle seine Verpflichtungen haftbar. Vereinseigentum ist zur�ckzugeben.

Teil  3    Organisation des Vereins

�   13       Organe 

Die Organe des Vereins sind:
die Jahreshauptversammlung   (ordentliche Mitgliederversammlung)
die au�erordentliche Mitgliederversammlung
der Vorstand

� 14        Jahreshauptversammlung

14.1      Die Jahreshauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Gesch�ftsjahres durch den Vorstand 
einzuberufen.

14.2       Die Tagesordnung muss mindestens 2 Wochen, zusammen mit der Einladung zur 
Versammlung, vor dem Termin den Mitgliedern in geeigneter Weise (Presse, 
Aushang, Vereinsnachrichten o. �.) bekannt gemacht werden.

14.3 Einspruch gegen die Tagesordnung oder Erg�nzungen sowie eigene Antr�ge zur
Tagesordnung m�ssen sp�testens 1 Woche vor dem Versammlungstermin dem 
Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.

14.4       Die wesentlichen Aufgaben der Jahreshauptversammlung sind,
Entgegennahmen und Genehmigung folgender Berichte:
- Jahresbericht durch den 1. Vorsitzenden
- Verlesen des Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung durch den 1. 

Schriftf�hrer
- Kassenbericht durch den 1. Kassierer
- Bericht der Revisoren und Antrag der Revisoren an die Versammlung auf 

Entlastung des Kassierers
Neuwahlen des Vorstandes, der Revisoren und des �ltesten- oder Ehrenrates 
(jeweils auf 2 Jahre) 
Beschl�sse �ber Mitgliedsbeitr�ge,
Beschl�sse �ber Satzungs�nderungen
Antr�ge und Verschiedenes
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14.5      Die Jahreshauptversammlung ist ohne R�cksicht auf die Zahl der erschienen 
Mitglieder beschlussf�hig. Abstimmungen, Beschl�sse und Wahlen (mit Ausnahme 
von Satzungs�nderungen(�14 Absatz 6)), Ruhen der Vereinst�tigkeit (� 24) und 
Aufl�sung des Vereins (� 25), werden durch einfache Mehrheit gefasst bzw. 
vorgenommen.
Bei Stimmengleichheit gilt:

bei einer Wahl :  Stichwahl – Los;
bei einem Antrag: Ablehnung des Antrages.

14.6 Beschl�sse �ber Satzungs�nderungen bed�rfen einer � Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder.

14.7 Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der Regel durch Handzeichen. Sie k�nnen 
auch durch Stimmzettel erfolgen, wenn dies auf Antrag beschlossen wird.

14.8 Vorstandswahl: Die Wahlperiode umfasst 2 Gesch�ftsjahre. Eine Wiederwahl ist 
zul�ssig. F�r ein w�hrend der Amtszeit ausscheidendes Vorstandsmitglied hat eine 
Neuwahl in der darauf folgenden Jahreshauptversammlung stattzufinden 
(Erg�nzungswahl).

14.9 Im Wahljahr wird durch die Versammlung ein Wahlausschuss von 2 Personen aus 
der Mitgliedschaft gebildet. Diesem sollen nach M�glichkeit Mitglieder angeh�ren, 
die in langer Zugeh�rigkeit zum Verein die Belange des Vereins kennen. 
Amtierende Vorstandsmitglieder d�rfen dem Wahlausschuss nicht angeh�ren. Der 
Wahlausschuss hat die Entlastung des „alten“ Vorstandes und die Neuwahl des 1. 
Vorsitzenden durchzuf�hren und die weiteren Wahlen im Hinblick auf ihre 
Ordnungsm��igkeit zu �berwachen. Nachdem der 1. Vorsitzende gew�hlt ist, 
�bernimmt dieser den Vorsitz im Wahlausschuss und die Durchf�hrung der 
weiteren Wahlen.

14.10 Zur Wahl k�nnen nur Mitglieder vorgeschlagen werden, die in der betreffenden 
Versammlung anwesend sind oder deren schriftliches Einverst�ndnis mit der ihnen 
zugedachten Wahl vorliegt. Die zur Vorstandswahl vorzuschlagenden Mitglieder 
sollten m�glichst aktive Mitglieder sein.

14.11 �ber die Jahreshauptversammlung ist ein Protokoll zu f�hren, das die gefassten 
Beschl�sse beinhalten muss. Es wird in der n�chsten Jahreshauptversammlung vom 
1. Schriftf�hrer vorgelesen.

�   15        Au�erordentliche Mitgliederversammlung

15.1 Wenn es die Belange des Vereins erfordern, muss der Vorstand eine 
au�erordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

15.2 Eine solche Mitgliederversammlung muss au�erdem stattfinden, wenn dies von 
mindestens � der gesamten Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe von 
Gr�nden verlangt wird.

15.3 F�r die au�erordentliche Mitgliederversammlung gelten im �brigen die gleichen 
Grunds�tze und Regeln wie f�r die Jahreshauptversammlung.
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�   16 Vorstand

16.1 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Dem gesch�ftsf�hrenden Vorstand geh�ren an:
- der 1. Vorsitzende
- der 2. Vorsitzende
- der 1. Kassierer
- der 1. Schriftf�hrer;

Als weitere stimmberechtigte Mitglieder geh�ren dem Vorstand an:
- der 2. Kassierer
- der 2. Schriftf�hrer
- der Pressewart (er kann ein weiteres Vorstandsamt innehaben)
- der Jugendvertreter (kann ein weiteres Vorstandsamt innehaben)
mindestens 2 – h�chstens 5 Beisitzer (je nach Erfordernissen vom Vorstand zu 
bestimmen)
ggf. Ehrenvorsitzende.

16.2 Der 1. Vorsitzende oder dessen Stellvertreter vertritt gemeinsam mit einem anderen 
Mitglied des gesch�ftsf�hrenden Vorstandes den Verein gerichtlich und 
au�ergerichtlich. In Kassenangelegenheiten zeichnen die Kassierer im Auftrage des 
Vorstandes.

16.3 Dem gesamten Vorstand obliegen nach Ma�gabe der Satzung und der Beschl�sse 
der Mitgliederversammlung die F�hrung der Gesch�fte und die Verwaltung des 
Vereinsverm�gens und Vereinseigentums zur bestm�glichen Erf�llung des 
Vereinszweckes.

16.4 Der Vorsitzende leitet die Sitzungen, er beruft den Vorstand ein, so oft es die 
Belange des Vereins erfordern. Die Einladungen zu den Vorstandssitzungen sollen   
in der Regel schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte erfolgen.

16.5     Abstimmungen und Beschl�sse in Vorstandssitzungen werden durch einfache 
Mehrheiten gefasst, in der Regel durch Handzeichen, auf Antrag auch durch 
Stimmzettel. Stimmengleichheit  bedeutet Ablehnung.

16.6     �ber die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu f�hren, welches insbesondere die 
gefassten Beschl�sse beinhalten muss. Ferner sind durch den 1. Vorsitzenden in der 
n�chstfolgenden Chorprobe die aktiven Mitglieder von dem Inhalt der gefassten 
Beschl�sse zu unterrichten.

�    17       Sachverantwortliche

Au�er den Vorstandsmitgliedern werden noch Mitglieder vom Vorstand f�r 
folgende T�tigkeiten ernannt:
Vize – Dirigent(en);
Notenwart(e)
Schreibt�tigkeiten, Homepagepflege, Mitgliederverwaltung, 
Diese Personen kÄnnen, mÅssen aber nicht dem Vorstand angehÄren.
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�    18        Aussch�sse 

Der Vorstand kann f�r den ordnungsgem��en Ablauf der Vereinsverwaltung 
Aussch�sse einsetzen. Die Ausschussvorsitzenden sollten in der Regel von
Vorstandsmitgliedern gestellt werden.

�    19       �ltesten- oder Ehrenrat

19. l Dem �ltesten- oder Ehrenrat obliegen folgende Aufgaben:
Schlichtung von Unstimmigkeiten, soweit diese vom Vorstand dem �ltestenrat 
�bertragen werden. 
Schlichtung von Unstimmigkeiten, bei denen der �ltestenrat von einer der Parteien 
angerufen wird.
Eventuelle Mitwirkung bei Neuaufnahmen oder Ausschluss von Mitgliedern.
Vertretung der Vereinsinteressen nach innen und au�en. 

19.2 Dem �ltesten- oder Ehrenrat sollen mindestens 2, h�chstens 3 Mitglieder  
angeh�ren, welche durch lange Zugeh�rigkeit oder aktiven Handelns die Belange 
des Vereins kennen. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf 2 
Jahre.

�     20      Revisoren 

20.1 F�r die Dauer von 2 Jahren werden von der Mitgliederversammlung 2 Revisoren 
und 1 Ersatzperson gew�hlt, welche nicht dem Vorstand angeh�ren d�rfen.

20.2 Sie sollen die Richtigkeit der Buchf�hrung bzw. des Kassenbuches pr�fen und durch  
ihre Unterschrift best�tigen.

20.3 Die Revisoren haben jederzeit das Recht Kassenrevisionen vorzunehmen. Diese 
Kassenrevision muss jedoch mindestens einmal im Jahr vor der  
Jahreshauptversammlung erfolgen. Beanstandungen der Revisoren k�nnen sich nur 
auf die Richtigkeit der Belege und Eintragungen erstrecken, nicht aber auf die  
Zweckm��igkeit und Notwendigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben.

20.4 Die Revisoren haben �ber ihre Pr�fung der Jahreshauptversammlung Bericht zu  
erstatten. Die Jahreshauptversammlung erteilt auf Antrag der Revisoren durch  
Abstimmung dem Kassierer Entlastung.

20.5 Eine Wiederwahl der Revisoren f�r die n�chste Wahlperiode ist nicht zul�ssig.

Teil 4     Sonstiges 

�     21     Gesch�ftsjahr
Das Gesch�ftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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�     22     Wahl des Chorleiters

�ber die Wahl des geeigneten Chorleiters entscheiden ausschlie�lich die aktiven  
Mitglieder und zwar mit einfacher Mehrheit.

�     23     Haftungsbeschr�nkung gegen�ber Dritten

F�r s�mtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschlie�lich das 
Vereinsverm�gen, das aus Barverm�gen, Bankguthaben und s�mtlichem Inventar  
besteht.

�     24     Ruhen der Vereinst�tigkeit

24.1 Ein Ruhen der Vereinst�tigkeit wird auf Vorschlag des Vorstandes von der 
Jahreshauptversammlung oder au�erordentlichen Mitgliederversammlung mit � 
Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beschlossen.

24.2 Bei einem Ruhen der Vereinst�tigkeit ist der zuletzt im Amt befindliche Vorstand f�r 
das Vereinsverm�gen verantwortlich bis die Vereinst�tigkeit wieder aufgenommen 
oder der Verein aufgel�st wird.

�     25     Aufl�sung des Vereins

25.1 Die Aufl�sung des Vereins kann erfolgen, wenn � der erschienenen Mitglieder 
einen diesbez�glichen Beschluss in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung fassen. Die Anzahl der erschienenen Mitglieder darf 50% 
der gesamten Mitglieder des Vereins nicht unterschreiten. Ist dies der Fall, so ist in 
einem angemessenen Zeitraum eine weitere au�erordentliche 
Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese 
Versammlung kann dann mit � Mehrheit entscheiden.

25.2 Bei Aufl�sung des Vereins ist das Verm�gen zu steuerbeg�nstigten Zwecken zu 
verwenden. Beschl�sse �ber die k�nftige Verwendung des Verm�gens d�rfen erst 
nach Einwilligung des Finanzamtes ausgef�hrt werden.

�     26 Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt nach Annahme durch die Jahreshauptversammlung 
am 22. Februar 2008 in Kraft.

Die Satzung vom 14. M�rz 1987 verliert in allen Teilen ihre G�ltigkeit.

Bruchk�bel – Ro�dorf,  22. Februar 2008

im Februar 2008 Schriftf�hrer Willi Strempel


